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Antrag 
der Abgeordneten Gabriele Heinisch-Hosek,  
Genossinnen und Genossen 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Mutterschutzgesetz 1979 geändert 
wird  
 
 Der Nationalrat wolle beschließen: 
 
 

Bundesgesetz, mit dem das Mutterschutzgesetz 1979 geändert wird 
 
 Der Nationalrat hat beschlossen: 
 
 
Das Mutterschutzgesetz 1979 - MSchG, BGBl. Nr. 221/1979, zuletzt geändert durch 
das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 112/2019, wird wie folgt geändert: 
 
 

1.  In Z 1 werden § 3a Abs. 1 und Abs. 2 wie folgt geändert: 
 
 „§ 3a. (1) Werdende Mütter dürfen bis 31. März 2021 ab Beginn der 
14. Schwangerschaftswoche bis zum Beginn eines Beschäftigungsverbotes nach § 3 
mit Arbeiten, bei denen Kundenkontakt oder längerer direkter Kontakt mit anderen 
Personen sowie Körperkontakt mit anderen Personen gegeben ist, nicht beschäftigt 
werden. 
 
(2) Wird eine werdende Mutter mit solchen Arbeiten beschäftigt, hat die 
Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber die Arbeitsbedingungen so zu ändern, dass kein 
Kundenkontakt oder längerer direkter Kontakt mit anderen Personen sowie 
Körperkontakt mit anderen Personen erfolgt und auch der Mindestabstand 
eingehalten wird. Ist dies nicht möglich, ist die Dienstnehmerin auf einem anderen 
Arbeitsplatz zu beschäftigen, an dem dieses erhöhte Ansteckungsrisiko mit COVID-
19 nicht vorherrscht und der Mindestabstand eingehalten werden kann. Dabei ist 
auch zu prüfen, ob die Dienstnehmerin ihre Tätigkeit in ihrer Wohnung ausüben kann 
(Homeoffice). In beiden Fällen hat die Dienstnehmerin Anspruch auf das bisherige 
Entgelt.“ 
 
 
 
Zuweisungsvorschlag: Ausschuss für Arbeit und Soziales  
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Begründung: 
 
 
Das Abstellen des Risikos von Schwangeren auf Körperkontakt ist zu eng gesehen. 
Es geht um die Frage, wo erhöhtes Ansteckungsrisiko besteht. Dieses besteht in 
erster Linie dort, wo sich viele Menschen aufhalten und der Kontakt mit diesen 
unvermeidlich ist. Dadurch wird das Ansteckungsrisiko enorm erhöht. 
 
Durch die vorgesehene Änderung wird diesen Umstand Rechnung getragen und es 
werden damit auch die beschäftigten Frauen im Handel oder z.B. in der Industrie 
mitumfasst. 
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